
520 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (134 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Angestell

tengesetz neuerlich geändert wird 

Im Angestellt~ngesetz ist nach einer bestimm
ten Dauer des Dienstverhältnisses ein Ab
fertigungsanspruch für den Fall der Auflösung 
des Dienstverhältnisses vorgesehen. 

Dieser Anspruch wird jedoch d'ann ausgeschlos
sen, wenn der Dienstnehmer das Diem;tlverhältnis 
seIhst kündigt. Dies gilt auch dann, wenn der 
Dienstnehmer kündigt, um eine Pension nach 
dem ASVG erlangen zu können. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht nunmehr 
vor, daß dem Dienstnehmer ein AMertigungs
anspruch auch dann gebührt, wenn er selbst 
friihestens sechs Monate vor Vollendung des 
65. Lebensjahres bei Männern hzw. des 60. Le
bensjahres bei Frauen kündi'gt. Ebenso' soll auch 
die vorzeitige Alterspension bei laI1ßer Versiche
rungsdauer berücksichtigt werden. Ferner soll 
weiblichen Dienstnehmern auch dann eine Ab
fertigung gebühren, wenn sie nach Eheschließung 
oder der Geburt eines Kindes kündigen. Diese 
Regelung soll es Dienstnehmerinnen ermöglichen, 
das Dienstverhältnis zugunsten ihrer Familien 
aufzugeben, ohne dadurch auf die finanzielle 
Hilfe der Abfertigung verzich,ten zu müssen.· 

Der Justizausschuß hat in seinen Sitzungen am 
4. und 19. November 50wie 4. Dezember 1970 
eine Generaldebatte durchgeführt, in der die 
Albgeordneten S k r i t e k, Dr. Mus s i I, Doktor 
Mar.ga H u Ib i n ,e k, Dr. Hau s e 1", Dr. K 0 h 1-

Ströer 
Berichtersta tter 

mai e 1", Pa n s i, Herta W i n k 1 e r, K ern, 
Maria Met z k e r, T hai h a m m e r, E g g, 
Dr. B 1 e n k, Dr. Kot zi n a, Dr. G r u Ib e rund 
Dr. Kr a n z ,1 m a y r sowie der Bundesminister 
für Justiz Dr. B rod a und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Z e i 11 i n ger sprachen. 

In der Spezialdebatte, welche in der Sitzung 
des Justizausschusses vom 25. Juni 1971 durchge
führt wU1"de, ergriffen die Abgeordneten Doktor 
Hau s e r, Dr. Mus si!. Dr. Bau e r, B 1 e c h a 
und S k r i t e k sowie der Bundesminister für 
Justiz Dr. B rod a und der Ausschußobmann 
Abgeordneter Z e i 11 in ger das W 0r:t. 

Im Verlaufe dieser Debatte wurde von, den 
A'bgeordneten Dr. M u \5 S i I, Dr. Bau er, S k r i
t e k, Dr. R ein h art und Genossen ein Ab
änderungantrag zur Regierungsvorlage vorgelegt. 
Weiters wurde vom Abgeordneten Z e i 11 i n ger 
ein Abänderungsantrag und ein Entschließungs
antrag eingebracht. 

Bei der Aibstimmung wurde der Gesetzentwurf 
unter Berücksichtigung des gemeinsamen Ah
änderungsantrages in der beigedruckten Fassung 
mit Stimmenmehrheit angenommen. Der A'b
änderungsantr~g und Entschließungsantrag des 
Abgeordneten Z e i II i n ger verfielen der Ab
lehnung. 

Der JustizausschußstefIt somit den.A n t rag, 
der Nation:alrilt wolle dem an g e s chI 0 s s e
n enG e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, am 25. Juni 1'971 

zeillinger. 
Obmann 

'j. 
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2 520 der Beilagen 

'I. 
Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 

mit dem das Angestelltengesetz neuerlich 
geändert wird 

Der Na tionalra t hat heschlossen: 

Artikel I 

Das Angestelltengesetz vom 11. Mai 1921, 
BGBL Nr. 292, wird in folgender Weise geändert: 

1. Der § 23 Albs. 7 hat zu lauten: 

,,(7) Der Anspruch allif AJjfertigung besteht, 
vorbehaltlich des§ 23 a, nicht; wenn der Ange
stellte kündigt, wenn er ohne wichtigen Grund 
vorzeitig austritt oder wenn ihn ein Verschulden 
an der vorzeitigen Entlassung trifft." 

2. Nach d~m § 23 ist einzu;f\ügen: 

,,§ 23 a. (1} Der Anspruch auf Abfertigung 
besteht auch dann, wenn das Dienstverhältnis bei 
Männern nach Vollendung des' 65. Lebensjahres, 
hei Frauen nach Vollendung des 60. Lebensjahres 
durch Kündigung seitens des Angestellten endet, 
smerndas Dienstverhältnis mindestens zehn 
Jahre unufl'teIibrochen gedauert hat. 

(2) Eine nach dem Albs. 1 gebührende Abferti
gung kann in gleich-en monatlichen Tei1beträgen, 
beginnend mit dem auf das Ende des Dienstver
hältnisses folgenden Monatsersten, gezahlt wer~ 

,den. Eine Rate darf die Hälfte des der Bemessung 
der Abfertigung zugrunde liegenden Monatsent
geltes nicht unterschreiten. 

, _ (3) W~~blicQen_ AngestelIten, die nach der 
~elburt eines .1ebendenKindesinnerhalb der 
Schutifrist (§ 5 Abs. 1 Mutterschutzgesetz, BGBL 
Nr. 76/1957) austreten, gebührt die Hälfte der 

nach dem § 23 Abs. 1 zustehenden Abfertigung, 
höchstens jedoch das Dreif3ime des monatlichen 
Entgeltes, sofern das Dienstverhältnis mindestens 
fünf Jahre ununtel'bromen gedauert h~t. Bei 
Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes (§ 15 
Mutterschutzgesetz) ist der Austritt, spätestens 
innethalb von sechs Monaten nach, der Nieder
kunft zu eI1klären. 

(4) Im Sinne des § 23 zulässige Vereinbarungen, 
die eine Anrechnung von Versorgungsleistungen 
auf Aibf~rtigungsansprüche oder bei Zahlung 
einer Versorgungsleistung Jen gänzlichen oder 
teilweisen Weglfall der Abfertigung. vorsehen, 
gelten auch für Abtfertigungsan\Spruche nach den 
Abs. -1 und 3. Bei Anwendung des Albs. 2 ruhen 
jedoch solche Versorgungsleistungen nur für die 
Monate, für die die Albfertigurig gebührt. 

(5) Im übrigen gilt der § 23 sinngemäß." 

3. Im § 29 Abs. 2 letzter Satz ist der Klammer
ausdruck ,,(§ 23)" durch ,,(§§ 23 und 23 a)" zu 
ersetzen. 

Artikel 11 

(1') Dieses Bundesgesetz tritt mit 1., August 
1971 in Kraft. 

(2) Für Angestellte, ,die bei Dienstgclbern be
schäftigt siml" die den Gewinn nach dem § 4 
.A:bs. 3 EStG 1967, BGBL Nr. 268, ermitteln, 
vermindert sich der nach dem § 23 a Abs. 1 ge
bührende AMertigungsanspruch um die Hälfte, 
wenn das Dienstverhältnis in der Zeit vom 
1,. August 1971 ibis 31. Dezember 1973 endet. 

(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere 
Vereinbarungen bldben unberülhrt. 

(4) Mit der Vol'1zieihung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister f.ür Justiz betraut. 
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